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Zwangsvergleichs aufgehoben oder auf Antrag des Gemeinschuldners
eingestellt, so können die Gesellschafter die Fortsetzung der Gesellschaft
beschließen.

Die Fortsetzung ist von sämmtlichen Gesellschaftern zur Ein-
tragung in das Handelsregister anzumelden.

Fünfter Titel.

Liquidation der Gesellschaft.1

§ 145. L133 Abs. 1.]) Nach der Auflösung der Gesellschaft
findet die Liquidation statt, sofern nicht eine andere Art der Aus-

1 Unfallversicherungsgesetze 30./6. 1900 (Röhl 579).

136. Diejenigen Betriebsunternehmer, Bevollmächtigten oder Repräsen-
tanten, Betriebs= oder Arbeitsaufseher, gegen welche durch strafgericht-
liches Urteil festgestellt worden ist, daß sie den Unfall vorsätzlich oder durch
Fahrlässigkeit mit Außerachtlassung derjenigen Aufmerksamkeit, zu der sie
vermöge ihres Amtes Berufes oder Gewerbes besonders verpflichtet sind,
herbeigeführt haben, haften für alle Aufwendungen, welche in Folge des
Unfalls auf Grund dieses Gesetzes oder des Krankenversicherungsgesetzes von

den Gemeinden, Armenverbänden, Krankenkassen oder sonstigen Unterstützungs-
kassen (§ 25 Abs. 1) gemacht worden sind. Dieselben Personen haften der

Genossenschaft für deren Aufwendungen auch ohne Feststellung durch straf-
gerichtliches Urtheil. Ist der Unfall durch Fahrlässigkeit mit Außeracht-
lassung derjenigen Aufmerksamkeit, zu der sie vermöge ihres Amtes, Berufs
oder Gewerbes verpflichtet sind, herbeigeführt, so ist die Genossenschaftsver-
sammlung befugt, von der Verfolgung des Anspruchs abzusehen. Durch das
Statut kann diese Befugnis auf den Vorstand übertragen werden.

In gleicher Weise haftet als Betriebsunternehmer eine Aktiengesellschaft,
eine Innung oder eingetragene Genossenschaft für die durch ein Mitglied ihres
Vorstandes, sowie eine Handelsgesellschaft, eine Innung oder eingetragene Ge-
nossenschaft für die durch einen der Liquidatoren herbeigeführten Unfälle.

Als Ersatz für die Rente kann in diesen Fällen deren Kapitalwerth

gefordert werden.

§ 138. Der Anspruch (8 136 Abs. 1, Satz 1) verjährt in achtzehn
Monaten an dem Tage, an welchem das strafgerichtliche Urtheil rechtskräftig

geworden ist, im übrigen in zwei Jahren nach dem Unfalle. Die Anrufung

der Beschlußfassung der Genossenschaftsversammlung [8 137 Abs. 1| unter-
bricht die Verjährung.

Die Bestimmung des § 135 Abs. 3 findet Anwendung.
148. Die Strafvorschriften der 88 146, 147 finden auch gegen die

gesetzlichen Vertreter handlungsunfähiger Betriebsunternehmer, desgleichen gegen
die Mitglieder des Vorstandes einer Aktiengesellschaft, Innung oder einge-
tragenen Genossenschaft, sowie gegen die Liquidatoren einer Handelsgesellschaft,
Innung oder eingetragenen Genossenschaft Anwendung.

G 30./6. 00, Un fallversicherungsgesetz für Land- und Forst--
wirtschaft (RGBl 641).
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einandersetzung von den Gesellschaftern vereinbart oder über das

Vermögen der Gesellschaft der Konkurs eröffnet ist.
Ist die Gesellschaft durch Kündigung des Gläubigers eines

Gesellschafters oder durch die Eröffnung des Konkurses über das
ermögen eines Gesellschafters aufgelöst, so kann die Liquidation

nur mit Zustimmung des Gläubigers oder des Konkursverwalters
unterbleiben.

8 146. [133.] Die Ligquidation erfolgt, sofern sie nicht durch

147. Diejenigen Betriebsunternehmer, Bevollmächtigten oder Repräsen-
tanten, Betriebs= oder Arbeiteraufseher, gegen welche durch strafgerichtliches

Urtheil festgestellt worden ist, daß sie den Unfall vorsätzlich oder durch Fahr-
lä igkeit mit Außerachtlassung derjenigen Aufmerksamkeit, zu der sie vermöge
ihres Amtes, Berufes oder Gewerbes besonders verpflichtet sind, herbeigeführt

haben, haften für alle Aufwendungen, welche in Folge des Unfalles auf Grund
ieses Gesetzes oder des Krankenversicherungsgesetzes von den Gemeinden,

menverbänden oder von Kranken= und anderen Unterstützungskassen (§8 27,

9 Abs. 1) gemacht worden sind. Dieselben Personen haften der Genossen-
af t für deren Aufwendungen auch ohne Feststellung durch strafgerichtliches

Urtheil. Ist der Unfall durch Fahrlässigkeit mit Außerachtlassung derjenigen
Aufmerksamkeit, zu der sie vermöge ihres Amtes, Berufes oder Gewerbes ver-

pflichtet sind, herbeigeführt, so ist die Genossenschaftsversammlung befugt, von
der Verfolgung des Anspruchs abzusehen. Durch das Statut kann diese Be-
ugnis auf den Vorstand übertragen werden.

Irn gleicher Weise haftet als Betriebsunternehmer eine Aktiengesellschaft,
eAne Innung oder eingetragene Genossenschaft für die durch ein Mitglied ihres

orstandes, sowie eine Handelsgesellschaft, eine Innung oder eingetragene Ge-
nossenschaft für die durch einen der Liquidatoren herbeigeführten Unfälle.

Als Ersatz für die Rente kann in diesen Fällen deren Kapitalwerth ge-
fordert werden.

§8 149. Der Anspruch (8 147 Abs. 1, S. 1) verjährt in achtzehn Mo-
naten an dem Tage, an welchem das strafrechtliche Urtheil rechtskräftig ge-

worden ist, im übrigen in zwei Jahren nach dem Unfalle. Die Anrufung der
Beschlußfassung der Genossenschaftsversammlung (8 137 Abs. 1) unteröricht

ie Verjährung.

Die Bestimmung des § 135 Abs. 3 findet Anwendung.
150. Die in den 88 146, 147 bezeichneten Ansprüche können, auch

ohne daß die daselbst vorgesehene Feststellung durch strafgerichtliches Urtheil
stattgefunden hat, geltend gemacht werden, falls diese Feststellung wegen des

odes oder der Abwesenheit des Betreffenden oder aus einem anderen in

einer Person liegenden Grunde nicht erfolgen kann.

158. Die Strafvorschriften der §§ 156, 157 finden auch gegen die
gesetzlichen Vertreter handlungsunfähiger Betriebsunternehmer, desgleichen gegen

ie Mitglieder des Vorstandes einer Aktiengesellschaft, Innung oder einge-
tragenen Genossenschaft, sowie gegen die Liquidatoren einer Handelsgesellschaft,
Innung oder eingetragenen Genossenschaft Anwendung.
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Beschluß der Gesellschafter oder durch den Gesellschaftsvertrag einzelnen
Gesellschaftern oder anderen Personen übertragen ist, durch sämmt—
liche Gesellschafter als Liquidatoren. Mehrere Erben eines Gesell—
schafters haben einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen.

Auf Antrag eines Betheiligten kann aus wichligen Gründen

die Ernennung von Liquidatoren durch das Gericht erfolgen, in
dessen Bezirke die Gesellschaft ihren Sitz hat; das Gericht kann in
einem solchen Falle Personen zu Liquidatoren ernennen, die nicht zu
den Gesellschaftern gehören. Als Betheiligter gilt außer den Gesell—
schaftern im Falle des 8 135 auch der Gläubiger, durch den die

Kündigung erfolgt ist.
Ist über das Vermögen eines Gesellschafters der Konkurs er—

öffnet, so tritt der Konkursverwalter an die Stelle des Gesellschafters.

§ 147. L134.] Die Abberufung von Liquidatoren geschieht
durch einstimmigen Beschluß der nach § 146 Absatz 2,3Betheiligten;
sie kann auf Antrag eines Betheiligten aus wichtigen Gründen auch

durch das Gericht erfolgen.
§ 148. [135 Abs. 1, 2.] Die Liquidatoren sind von sämmt-

lichen Gesellschaftern zur Eintragung in das Handelsregister an-

zumelden. Das Gleiche gilt von jeder Aenderung in den Personen
der Liquidatoren oder in ihrer Vertretungsmacht. Im Falle des
Todes eines Gesellschafters kann, wenn anzunehmen ist, daß die An-

nahme den Thatsachen entspricht, die Eintragung erfolgen, auch ohne
daß die Erben bei der Anmeldung mitwirken, soweit einer solchen

Mitwirkung besondere Hindernisse entgegenstehen.
Die Eintragung gerichtlich bestellter Liquidatoren sowie die

Eintragung der gerichtlichen Abberufung von Liquidatoren geschieht
von Amtswegen.

Die Liquidatoren haben die Firma nebst ihrer Namensunter-
schrift zur Aufbewahrung bei dem Gerichte zu zeichnen.

§ 149. I137 Abs. 1.] Die Liquidatoren haben die laufen-
den Geschäfte zu beendigen, die Forderungen einzuziehen, das übrige
Vermögen in Geld umzusetzen und die Gläubiger zu befriedigen;
zur Beendigung schwebender Geschäfte können sie auch neue Geschäfte
eingehen. Die Liquidatoren vertreten innerhalb ihres Geschäftskreises
die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.

§ 150. I131.] Sind mehrere Liquidatoren vorhanden, so
können sie die zur Liquidation gehörenden Handlungen nur in

Gemeinschaft vornehmen, sofern nicht bestimmt ist, daß sie einzeln
handeln können; eine solche Bestimmung ist in das Handelsregister
einzutragen.

1 BGB 732 f. zu HGB NJ 143 S. 99.

.
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Durch die Vorschrift des Absatz1wird nicht ausgeschlossen, daß
die Liquidatoren einzelne von ihnen zur Vornahme bestimmter Ge-
schäfte oder bestimmter Arten von Geschäften ermächtigen. Ist der

Gesellschaft gegenüber eine Willenserklärung abzugeben, so findet die
Vorschrift des § 125 Absatz 2 Satz 3 entsprechende Anwendung.

§ 151. I[138.]) Eine Beschränkung des Umfanges der Be-
fugnisse der Liquidatoren ist Dritten gegenüber unwirksam.

§ 152. I140.] Gegenüber den nach 8 146 Absatz 2, 3 Be-
theiligten haben die Liquidatoren, auch wenn sie vom Gerichte be-
stellt sind, den Anordnungen Folge zu leisten, welche die Betheiligten
in Betreff der Geschäftsführung einstimmig beschließen.

§ 153. [139.] Die Liquidatoren haben ihre Unterschrift in der
eise abzugeben, daß sie der bisherigen, als Liquidationsfirma zu

bezeichnenden Firma ihren Namen beifügen.
§ 154. Die Liquidatoren haben bei dem Beginne sowie bei
Beendigung der Liquidation eine Bilanz aufzustellen.
§ 155. (141, 142.] Das nach Berichtigung der Schulden

verbleibende Vermögen der Gesellschaft ist von den Liquidatoren nach
dem Verhältnisse der Kapitalantheile, wie sie sich auf Grund der
Schlußbilanz ergeben, unter die Gesellschafter zu vertheilen.

Das während der Liquidation entbehrliche Geld wird vorläufig
bertheilt. Zur Deckung noch nicht fälliger oder streitiger Verbindlich-
keiten sowie zur Sicherung der den Gesellschaftern bei der Schluß-

vertheilung zukommenden Beträge ist das Erforderliche zurückzu-
behalten.? Die Vorschriften des § 122 Absatz 1 finden während der

tquidation keine Anwendung.
Entsteht über die Vertheilung des Gesellschaftsvermögens Streit

unter den Gesellschaftern, so haben die Liquidatoren die Vertheilung
bis zur Entscheidung des Streites auszusetzen.

§ 156. 144 Abs. 1.]) Bis zur Beendigung der Liquidation
kommen in Bezug auf das Rechtsverhältniß der bisherigen Gesell-
chafter unter einander sowie der Gesellschaft zu Dritten? die Vor-

schriften des zweiten und dritten Titels zur Anwendung, soweit sich
nicht aus dem gegenwärtigen Titel oder aus dem Zwecke der Liqui-

ation ein Anderes ergiebt.
— —

der

 BGB 735. Feicht das Gesellschaftsvermögen zur Berichtigung der

Toeinschaftlichen Schulden und zur Rückerstattung der Auslagen nicht aus,
ta haben die Gesellschafter für den Fehlbetrag nach dem Verhältniß aufzu-

Genmen, nach welchem sie den Verlust zu tragen haben. Kann von einem
àn ellschafter der auf ihn entfallende Betrag nicht erlangt werden, so haben

e übrigen Gesellschafter den Ausfall nach dem gleichen Verhältniß zu tragen.
* CPO171 (157] s. oben S. 93 zu § 126.
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§ 157. I145.] Nach der Beendigung der Liquidation ist das
Erlöschen der Firma von den Liquidatoren zur Eintragung in das

Handelsregister anzumelden.
Die Bücher und Papiere der aufgelösten Gesellschaft werden

einem der Gesellschafter oder einem Dritten in Verwahrung gegeben.

Der Gesellschafter oder der Dritte wird in Ermangelung einer Ver-

ständigung durch das Gericht bestimmt, in dessen Bezirke die Gesell-
schaft ihren Sitz hat.

Die Gesellschafter und deren Erben behalten das Recht auf Ein-

sicht und Benutzung der Bücher und Papiere.
§ 158. Vereinbaren die Gesellschafter statt der Liquidation eine

andere Art der Auseinandersetzung, so finden, solange noch ungetheiltes
Gesellschaftsvermögen vorhanden ist, im Verhältnisse zu Dritten die

für die Liquidation geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.

Sechster Titel.

Verjährung.

§ 159. I146.] Die Ansprüche gegen einen Gesellschafter aus
Verbindlichkeiten der Gesellschaft verjähren in fünf Jahren nach der
Auflösung der Gesellschaft oder nach dem Ausscheiden des Gesell-

1 BGB 202. Die Verjährung ist gehemmt, solange die Leistung ge-

stundet oder der Verpflichtete aus einem anderen Grunde vorübergehend zur

Verweigerung der Leistung berechtigt ist.
Die Vorschrift findet keine Anwendung auf die Einrede des Zurückbe-

haltungsrechts, des nicht erfüllten Vertrags, der mangelnden Sicherheits-
leistung, der Vorausklage sowie auf die nach § 770 dem Bürgen und nach
den §8§ 2014, 2015 dem Erben zustehenden Einreden.

204. Die Verjährung von Ansprüchen zwischen Ehegatten ist gehemmt,
solange die Ehe besteht. Das Gleiche gilt von Ansprüchen zwischen Eltern und

Kindern während der Minderjährigkeit der Kinder und von Ansprüchen

zwischen dem Vormund und dem Mündel während der Dauer des Vormund-

schaftsverhältnisses.
206. Siehe oben S. 48 zu HG 8 27.

207. Die Verjährung eines Anspruchs, der zu einem Nachlasse gehört
oder sich gegen einen Nachlaß richtet, wird nicht vor dem Ablaufe von sechs

Monaten nach dem Zeitpunkte vollendet, in welchem die Erbschaft von dem

Erben angenommen oder der Konkurs über den Nachlaß eröffnet wird oder

von welchem an der Anspruch von einem Vertreter oder gegen einen Ver-

treter geltend gemacht werden kann. Ist die Verjährungsfrist kürzer als sechs
Monate, so tritt der für die Verjährung bestimmte Zeitraum an die Stelle

der sechs Monate.

208. Die Verjährung wird unterbrochen, wenn der Verpflichtete dem

Berechtigten gegenüber den Anspruch durch Abschlagzahlung, Zinszahlung,
Sicherheitsleistung oder in anderer Weise anerkennt.
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